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Diese Ausbildung richtet sich an alle, die sich in diesem Bereich etablieren möchten, egal ob Sie bereits 

Trainingserfahrung haben oder ob Trainingsgestaltung etwas ganz Neues für Sie ist. Durch diese zusätzliche 
Qualifizierung erhalten Sie die Kompetenz in Unternehmen Inhalte an Mitarbeiter*innen zu vermitteln, oder 

sich als Trainer*in auf dem freien Markt zu etablieren. In dieser Trainerausbildung bekommen Sie eine 

fundierte und praxisnahe Basisqualifikation zur Leitung von verschiedensten Trainings und Seminaren, die sie 
branchenübergreifend in allen Berufen einsetzen können. Wissen ist einer der wenigen Ressourcen, die sich 

vermehrt, wenn man sie teilt. Im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit, haben Sie bereits viele Erfahrungen 
gemacht und sich Wissen angeeignet. Sie haben ein Gespür dafür entwickelt, wo es bei Beschäftigten Ihrer 

Branche noch Potential nach oben gibt und welche Kompetenzen benötigt werden, um Probleme zu lösen.  

Mitteilung für den Arbeitgeber 
 

Die Deutsche Akademie für Waldbaden und Gesundheit veranstaltet das Seminar 
Train the Trainer ® für In- und Outdoor - Trainerausbildung Basic 

 
Ich: ________________________________________________________________________ 

 
Wohnhaft in: ________________________________________________________________ 

 
nehme für diese Ausbildung Bildungsurlaub in Anspruch 

 
Die Unterlagen zu der Bildungsveranstaltung (Inhalt mit Zielgruppe, Lernziele, Lerninhalte, 

zeitlicher Ablauf) finden Sie im anhängenden Flyer. 
 

In folgenden Bundesländern ist das Seminar als Bildungsurlaub anerkannt 
 

• Baden-Württemberg (anerkannt lt. §10 Abs.3 BzG BW AZ: 12c13-6002-61, unbefristet) 

• Berlin (AZ: II A75-125460, bis 04.04.2026) 

• Brandenburg (AZ: 45.16-61653, bis 03.12.2025) 

• Hamburg - Für Veranstaltungen, die in Hamburg noch nicht anerkannt sind, kann der Arbeitnehmer beim 
Arbeitgeber eine Freistellung nach §15 Abs. 1 BiUrlG HA beantragen und den Anerkennungsbescheid eines 
anderen Bundeslandes vorlegen. Diesen erhalten Sie auf Anfrage beim Bildungsträger.   

• Niedersachsen (AZ: B25-130784-43, bis 31.12.2027) 

• NRW anerkannt lt. §9 Abs.1 Satz 2 i.V.m. §10 AWbG AZ: 48.06.01-328, unbefristet) 

• Rheinland-Pfalz (AZ: 7774/2774/24, bis 08.12.2026) 

• Saarland (anerkannt lt. § 6 Abs. 7 Satz 1 SBFG, Unbefristet) 

• Sachsen-Anhalt (AZ: 207-53502-2025-450, bis 23.06.2027) 

• Schleswig-Holstein (AZ: WBG/B/29964, bis 30.09.2025) 

• Thüringen (AZ:23-03242-3347, unbefristet) 
 

In allen weiteren Bundesländern ist das Seminar noch im Antragsverfahren.  
Ausnahmen sind Bayern und Sachsen dort ist Bildungsurlaub nicht möglich.  

 
 
 
_________________________                                       ___________________________ 
Stempel & Unterschrift DAWG     Unterschrift Teilnehmer*in 


